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GEMEINDE NORDHEIM Az.: 047.10 
 TA: 047.10:0005/1 ID: 252109 
  
Sitzung des Verwaltungsausschusses am 26.01.2022 
Sitzung des Gemeinderates am 28.01.2022 öffentlich 

 

Sitzungsvorlage 12/2022  
Mitteilungsblatt der Gemeinde Nordheim;  
Neufassung des Redaktionsstatuts 

 

Sachverhalt: 

Wegen verschiedener Änderungen in Bezug auf das Mitteilungsblatt ist das Redaktionsstatut zu aktu-
alisieren. 

Neu ist seit 1.1.2022 insbesondere Folgendes: 

• Vollfarbigkeit aller Seiten (bisher Seite 1 und 3). 
• Der Begriff Gesamtausgabe ändert sich in Vollverteilung. 
• Es werden nur noch 11 Vollverteilungen für alle Haushalte (auch die Nicht-Abonnenten) ge-

druckt. Die Termine (Anlage 1) wurden vom Verlag festgelegt. Die größte Änderung hierzu 
ergibt sich dann im Dezember. Bis dato gab es 7 Vollverteilungen vor Weihnachten. Diese 
entfallen bis auf 1 Vollverteilung im Dezember. In Rede steht, in den kommenden Jahren die 
Zahl der Vollverteilungen auf bis zu 6 zu reduzieren. 

Die Änderungen des Redaktionsstatutes sind in der als Anlage 2 beigefügten Synopse rot markiert. 

 

Beschlussvorschlag: 

Das als Anlage 3 beigefügte Redaktionsstatut für das Amtsblatt der Gemeinde Nordheim wird be-
schlossen. 



Januar Februar März April Mai Juni
01 Sa Neujahr 01 Di 01 Di 01 Fr 01 So Tag der Arbeit 01 Mi

02 So 02 Mi 02 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 02 Sa 02 Mo 18 02 Do

03 Mo 01 03 Do 03 Do 03 So 03 Di 03 Fr

04 Di 04 Fr 04 Fr 04 Mo 14 04 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 04 Sa

05 Mi 05 Sa 05 Sa 05 Di 05 Do 05 So P� ngstsonntag

06 Do Heilige Drei Könige 06 So 06 So 06 Mi 06 Fr Vollverteilung 06 Mo P� ngstmontag  23
07 Fr 07 Mo 06 07 Mo 10 07 Do 07 Sa 07 Di

08 Sa 08 Di 08 Di 08 Fr Vollverteilung  08 So Muttertag 08 Mi

09 So 09 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 09 Mi 09 Sa 09 Mo 19 09 Do

10 Mo 02 10 Do 10 Do 10 So 10 Di 10 Fr

11 Di 11 Fr Vollverteilung  11 Fr 11 Mo 15 11 Mi 11 Sa

12 Mi 12 Sa 12 Sa 12 Di 12 Do 12 So

13 Do 13 So 13 So 13 Mi 13 Fr 13 Mo 24
14 Fr Vollverteilung  14 Mo Valentinstag  07 14 Mo 11 14 Do 14 Sa 14 Di Anzeigenschluss ZA/NA

15 Sa 15 Di 15 Di 15 Fr Karfreitag 15 So 15 Mi

16 So 16 Mi 16 Mi 16 Sa 16 Mo 20 16 Do Fronleichnam

17 Mo 03 17 Do 17 Do 17 So Ostersonntag 17 Di 17 Fr

18 Di 18 Fr 18 Fr Vollverteilung  18 Mo Ostermontag  16 18 Mi 18 Sa

19 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 19 Sa 19 Sa 19 Di 19 Do 19 So

20 Do 20 So 20 So Frühlingsanfang 20 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 20 Fr 20 Mo 25
21 Fr 21 Mo 08 21 Mo 12 21 Do 21 Sa 21 Di Sommeranfang

22 Sa 22 Di 22 Di 22 Fr 22 So 22 Mi

23 So 23 Mi 23 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 23 Sa 23 Mo 21 23 Do

24 Mo 04 24 Do 24 Do 24 So 24 Di Anzeigenschluss ZA/NA 24 Fr

25 Di 25 Fr 25 Fr 25 Mo 17 25 Mi 25 Sa

26 Mi 26 Sa 26 Sa 26 Di 26 Do Christi Himmelfahrt 26 So

27 Do 27 So 27 So Beginn Sommerzeit 27 Mi 27 Fr 27 Mo 26
28 Fr 28 Mo Rosenmontag 09 28 Mo 13 28 Do 28 Sa 28 Di

29 Sa 29 Di 29 Fr 29 So 29 Mi

30 So 30 Mi 30 Sa 30 Mo 22 30 Do Vollverteilung 

31 Mo 05 31 Do 31 Di
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  Vollverteilung 

Verteilung der Amtsblätter an jeden erreichbaren Haushalt: 
Leingarten, Nordheim, lau� en, Neckarwestheim, Zaberfeld, 
Cleebronn, Brackenheim, Rundschau Mittleres Zabergäu
Anzeigenschluss: Montag/Dienstag (Feiertage ausgenommen)

  Zabergäu-Leintal-Anzeiger und Neckartal-
Anzeiger mit Sonderthemen

*Zabergäu-Leintal-Anzeiger
Verteilung auch in Ochsenbach/Häfnerhaslach

  Anzeigenschluss Zabergäu-Leintal- 
und Neckartal-Anzeiger

Eine Woche vor Erscheinung mittwochs 
(Feiertage ausgenommen)

Nussbaum Medien 
Bad Rappenau GmbH & Co. KG
Kirchenstraße 10, 74906 Bad Rappenau
Tel. 07264 70246-0

Außenstelle Brackenheim 
Rai�  eisenstraße 49
74336 Brackenheim
Tel. 07264/70246-70



Ihr Partner für lokale Kommunikation 2022
Juli August September Oktober November Dezember
01 Fr Vollverteilung 01 Mo 31 01 Do 01 Sa 01 Di Allerheiligen 01 Do

02 Sa 02 Di 02 Fr 02 So 02 Mi 02 Fr

03 So 03 Mi 03 Sa 03 Mo Tag der Dt. Einheit  40 03 Do 03 Sa

04 Mo 27 04 Do 04 So 04 Di 04 Fr 04 So 2. Advent

05 Di 05 Fr 05 Mo 36 05 Mi 05 Sa 05 Mo 49
06 Mi 06 Sa 06 Di 06 Do 06 So 06 Di

07 Do 07 So 07 Mi 07 Fr 07 Mo 45 07 Mi Anzeigenschluss ZA/NA

08 Fr 08 Mo 32 08 Do 08 Sa 08 Di 08 Do

09 Sa 09 Di 09 Fr Vollverteilung  09 So 09 Mi 09 Fr

10 So 10 Mi 10 Sa 10 Mo 41 10 Do 10 Sa

11 Mo 28 11 Do 11 So 11 Di 11 Fr Vollverteilung  11 So 3. Advent

12 Di 12 Fr 12 Mo 37 12 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 12 Sa 12 Mo 50
13 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 13 Sa 13 Di 13 Do 13 So Volkstrauertag 13 Di

14 Do 14 So 14 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 14 Fr Vollverteilung  14 Mo 46 14 Mi

15 Fr 15 Mo Mariä Himmelfahrt  33 15 Do 15 Sa 15 Di 15 Do

16 Sa 16 Di 16 Fr 16 So 16 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 16 Fr Vollverteilung 

17 So 17 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 17 Sa 17 Mo 42 17 Do 17 Sa

18 Mo 29 18 Do 18 So 18 Di 18 Fr 18 So 4. Advent

19 Di 19 Fr 19 Mo 38 19 Mi 19 Sa 19 Mo 51
20 Mi 20 Sa 20 Di 20 Do 20 So Totensonntag 20 Di

21 Do 21 So 21 Mi 21 Fr 21 Mo 47 21 Mi Winteranfang

22 Fr 22 Mo 34 22 Do 22 Sa 22 Di 22 Do

23 Sa 23 Di 23 Fr Herbstanfang 23 So 23 Mi 23 Fr

24 So 24 Mi 24 Sa 24 Mo 43 24 Do 24 Sa Heiligabend

25 Mo 30 25 Do 25 So 25 Di 25 Fr Vollverteilung  25 So 1. Weihnachtsfeiertag

26 Di 26 Fr 26 Mo 39 26 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 26 Sa 26 Mo 2. Weihnachtsfeiertag  52
27 Mi 27 Sa 27 Di 27 Do 27 So 1. Advent 27 Di

28 Do 28 So 28 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 28 Fr 28 Mo 48 28 Mi

29 Fr 29 Mo 35 29 Do 29 Sa 29 Di 29 Do

30 Sa 30 Di 30 Fr 30 So Ende Sommerzeit 30 Mi 30 Fr

31 So 31 Mi Anzeigenschluss ZA/NA 31 Mo Reformationstag                                44 31 Sa Silvester

Al
le 

An
ga

be
n o

hn
e G

ew
äh

r.  E
in

e Ü
be

rsi
ch

t d
er

 ab
we

ich
en

de
n A

nz
eig

en
sc

hl
üs

se
 un

d V
er

te
ilt

ag
e �

 n
de

n S
ie 

au
f w

w
w.

nu
ss

ba
um

-m
ed

ien
.d

e.

Ausbildung, 
Studium, 
Weiterbildung

Bauen und 
Wohnen

Fit und 
Gesund

Auto und 
Zubehör

Garten im 
Herbst

Tage des 
Gedenkens

Bauen und 
Wohnen

Feste, Feiern 
und Events

Advents- und 
Weihnachtszeit

Weihnachts-
ausgabe

Sommer 
Spezial

  Vollverteilung 

Verteilung der Amtsblätter an jeden erreichbaren Haushalt: 
Leingarten, Nordheim, lau� en, Neckarwestheim, Zaberfeld, 
Cleebronn, Brackenheim, Rundschau Mittleres Zabergäu
Anzeigenschluss: Montag/Dienstag (Feiertage ausgenommen)

  Zabergäu-Leintal-Anzeiger und Neckartal-
Anzeiger mit Sonderthemen

*Zabergäu-Leintal-Anzeiger
Verteilung auch in Ochsenbach/Häfnerhaslach

  Anzeigenschluss Zabergäu-Leintal- 
und Neckartal-Anzeiger

Eine Woche vor Erscheinung mittwochs 
(Feiertage ausgenommen)

Nussbaum Medien 
Bad Rappenau GmbH & Co. KG
Kirchenstraße 10, 74906 Bad Rappenau
Tel. 07264 70246-0

Außenstelle Brackenheim 
Rai�  eisenstraße 49
74336 Brackenheim
Tel. 07264/70246-70

*



Aktuell           Neu ab 2022  

Gemeinde Nordheim 

Landkreis Heilbronn 

 

 

REDAKTIONSSTATUT 

FÜR DAS AMTSBLATT DER GEMEINDE NORDHEIM 
 

1. Amtsblatt 

1.1 Die Gemeinde gibt ein eigenes Amtsblatt heraus. Es führt den Titel 

Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Nordheim mit Ortsteil 
Nordhausen. 

1.2 Das Amtsblatt ist ein Veröffentlichungsorgan der Gemeinde und dient 
im Übrigen der Kommunikation zwischen Gemeindeverwaltung und 
Bürgern. Es ist nicht Teil der Meinungspresse. Diesem besonderen Cha-
rakter des Amtsblattes ist bei allen Veröffentlichungen Rechnung zu 
tragen, auch im Anzeigenteil. 

1.3 Das Amtsblatt erscheint wöchentlich und einmal im Monat als Gesamt-
ausgabe für alle Haushalte. Die letzten sieben Ausgaben im Jahr er-
scheinen alle als Gesamtausgabe. Die genauen Termine für die Gesamt-
ausgaben bestimmt der Verleger. 

1.4 Das Amtsblatt besteht aus einem amtlichen Teil und einem nichtamtli-
chen Teil, die zusammen den redaktionellen Teil bilden, sowie aus ei-
nem Anzeigenteil. Verantwortlich im Sinne des Presserechts für den re-
daktionellen Teil ist der Bürgermeister oder dessen Vertreter im Amt, 

Gemeinde Nordheim 

Landkreis Heilbronn 

 

 

REDAKTIONSSTATUT 

FÜR DAS AMTSBLATT DER GEMEINDE NORDHEIM 
 

1. Amtsblatt 

1.1 Die Gemeinde gibt ein eigenes Amtsblatt heraus. Es führt den Titel 

Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Nordheim mit Ortsteil 
Nordhausen. 

1.2 Das Amtsblatt ist ein Veröffentlichungsorgan der Gemeinde und 
dient im Übrigen der Kommunikation zwischen Gemeindeverwal-
tung und Bürgern. Es ist nicht Teil der Meinungspresse. Diesem be-
sonderen Charakter des Amtsblattes ist bei allen Veröffen-
tlichungen Rechnung zu tragen, auch im Anzeigenteil. 

 

1.3 Das Amtsblatt erscheint wöchentlich und in einer Häufigkeit, die 
zwischen dem Verlag und der Gemeindeverwaltung abzusprechen ist, 
als Vollverteilung für alle Haushalte. Die genauen Termine für die 
Vollverteilungen werden in Absprache zwischen der Gemeindever-
waltung und dem Verlag vereinbart. 

1.4 Das Amtsblatt besteht aus einem amtlichen Teil und einem 
nichtamtlichen Teil, die zusammen den redaktionellen Teil bilden, 
sowie aus einem Anzeigenteil. Verantwortlich im Sinne des Press-
erechts für den redaktionellen Teil ist der Bürgermeister oder dessen 
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für den Anzeigenteil der Verlag. Unbeschadet dieser presserechtlichen 
Verantwortung ist für Veröffentlichungen im nichtamtlichen und im An-
zeigenteil der jeweilige Verfasser oder Inserent bzw. die Organisation 
verantwortlich, in deren Namen die Veröffentlichung erfolgt. Der re-
daktionelle Teil und der Anzeigenteil sind im Amtsblatt zu trennen. 
Über Anzeigen im redaktionellen Teil entscheidet der Bürgermeister. 

 

2. Inhalt 

2.1 Im Amtsblatt können nach Maßgabe dieser Richtlinien veröffentlicht 
werden: 

a) Amtliche Bekanntmachungen, Satzungen und Ausschreibungen der 
Gemeinde, 

b) sonstige Verlautbarungen oder Mitteilungen der Gemeinde, ihrer 
Organe, Einrichtungen und Behörden sowie sonstiger Stellen und öf-
fentlich-rechtlicher Verbände, 

c) Beiträge von politischen Parteien, Wählervereinigungen und Fraktio-
nen, 

d) Ankündigungen und Berichte von örtlichen Kirchen und Religionsge-
meinschaften, von örtlichen Vereinen und sonstigen örtlichen Orga-
nisationen mit nicht erwerbswirtschaftlicher Zielsetzung, 

e) Beiträge aus Anlass von Bürgerbegehren 

f) Anzeigen 
 
 

Vertreter im Amt, für den Anzeigenteil der Verlag. Unbeschadet dieser 
presserechtlichen Verantwortung ist für Veröffentlichungen im 
nichtamtlichen und im Anzeigenteil der jeweilige Verfasser oder In-
serent bzw. die Organisation verantwortlich, in deren Namen die Verö-
ffentlichung erfolgt. Der redaktionelle Teil und der Anzeigenteil sind 
im Amtsblatt zu trennen. Über Anzeigen im redaktionellen Teil 
entscheidet der Bürgermeister. 

 

2. Inhalt 

2.1 Im Amtsblatt können nach Maßgabe dieser Richtlinien veröffentlicht 
werden: 

a) Amtliche Bekanntmachungen, Satzungen und Ausschreibungen der 
Gemeinde, 

b) sonstige Verlautbarungen oder Mitteilungen der Gemeinde, 
ihrer Organe, Einrichtungen und Behörden sowie sonstiger 
Stellen und öffentlich-rechtlicher Verbände, 

c) Beiträge von politischen Parteien, Wählervereinigungen und Fraktio-
nen, 

d) Ankündigungen und Berichte von örtlichen Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften, von örtlichen Vereinen und sonstigen ört-
lichen Organisationen mit nicht erwerbswirtschaftlicher Ziel-
setzung, 

e) Beiträge aus Anlass von Bürgerbegehren 

f) Anzeigen 
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2.2 Eine Veröffentlichung von Leserbriefen oder von sonstigen Äußerungen 
einzelner Personen erfolgt nicht. 

2.3 Die Reihenfolge des Abdrucks bestimmt der Bürgermeister. 
 

3. Allgemeine Grundsätze 

3.1 "Ankündigungen" im Sinne dieser Richtlinien sind Hinweise auf künftige 
Veranstaltungen oder Ereignisse. "Berichte" sind gedrängte Zusammen-
fassungen von Inhalt und/oder Verlauf stattgefundener Veranstaltun-
gen oder Ereignisse. "Beiträge" sind Ankündigungen, Berichte und sons-
tige redaktionelle Texte. 

3.2 Beiträge müssen knapp und sachlich gefasst sein und dürfen keine An-
griffe auf Dritte enthalten. 

3.3 Alle Beiträge für das Amtsblatt und die Homepage der Gemeinde Nord-
heim sind mit dem Redaktionssystem zu erfassen oder per E-Mail als 
doc.Datei oder als Schriftstück bei der Gemeindeverwaltung einzu-
reichen. 

3.4 Redaktionsschluss ist in der Regel Dienstag, 10.00 Uhr. In Wochen mit 
Feiertagen verschiebt sich der Redaktionsschluss auf den vorausgehen-
den Werktag. Beiträge, die später eingehen, können nicht mehr berück-
sichtigt werden. 

3.5 Beiträge im nichtamtlichen Teil dürfen grundsätzlich 1.300 Zeichen pro 
Ausgabe nicht überschreiten. 
 

3.6 Die Seiten 1 und 3 im Amtsblatt erscheinen in Farbdruck. 

3.7 Sollen Bilder veröffentlicht werden, dann sind die Rechte Dritter zu be-
achten (Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht u. ä.). Insbesondere dürfen 

2.2 Eine Veröffentlichung von Leserbriefen oder von sonstigen 
Äußerungen einzelner Personen erfolgt nicht, auch nicht in 
Form von Anzeigen gegen Entgelt. 

2.3 Die Reihenfolge des Abdrucks bestimmt der Bürgermeister. 
 

3. Allgemeine Grundsätze 

3.1 "Ankündigungen" im Sinne dieser Richtlinien sind Hinweise auf 
künftige Veranstaltungen oder Ereignisse. "Berichte" sind gedrängte 
Zusammenfassungen von Inhalt und/oder Verlauf stattgefundener 
Veranstaltungen oder Ereignisse. "Beiträge" sind Ankündigungen, 
Berichte und sonstige redaktionelle Texte. 

3.2 Beiträge müssen knapp und sachlich gefasst sein und dürfen keine 
Angriffe auf Dritte enthalten. 

3.3 Alle Beiträge für das Amtsblatt und die Homepage der Gemeinde 
Nordheim sind mit dem Redaktionssystem zu erfassen oder per E-
Mail als docx.Datei oder als Schriftstück bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen. 

3.4 Redaktionsschluss ist in der Regel Dienstag, 10.00 Uhr. In Wochen mit 
Feiertagen verschiebt sich der Redaktionsschluss auf den vorausge-
henden Werktag. Beiträge, die später eingehen, können nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

3.5 Beiträge im nichtamtlichen Teil dürfen grundsätzlich 1.300 Zeichen 
pro Ausgabe nicht überschreiten. 

3.6 Alle Seiten im Amtsblatt erscheinen in Farbdruck. 

3.7 Sollen Bilder veröffentlicht werden, dann sind die Rechte Dritter zu 
beachten (Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht u. ä.). Insbesondere 
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Bilder aus dem Internet ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nicht 
heruntergeladen und für die Berichte verwendet werden. Die Zahl der 
veröffentlichten Bilder ist auf ein vernünftiges Maß zu beschränken. 
Auf die Veröffentlichung von Bildern besteht kein Anspruch. 

3.8 Alle Beiträge sind mit dem Namen oder einem Kürzel des Verfassers o-
der des sonst Verantwortlichen zu versehen. 

3.9 Beiträge müssen einen örtlichen Bezug zur Gemeinde Nordheim haben. 
Sie sind kurz zu fassen und haben sich auf das Notwendige zu beschrän-
ken. 

3.10 Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Veröffentlichung. Ein Abdruck 
von Beiträgen kann, auch wenn diese den vorliegenden Richtlinien ent-
sprechen, nur erfolgen, soweit der übliche Umfang des redaktionellen 
Teils dies zulässt. Der amtliche Teil hat in jedem Fall Vorrang. 

4. Redaktionelle Bearbeitung  

Beiträge, die gegen das Redaktionsstatut verstoßen oder deren Länge 
oder Qualität eine Veröffentlichung nicht zulässt (zum Beispiel Recht-
schreibung) können, wenn nötig, redaktionell bearbeitet, gekürzt oder 
nicht zur Veröffentlichung freigegeben werden. In Zweifelsfällen ent-
scheidet der Bürgermeister. 
 
 

5. Aus den Fraktionen des Gemeinderats 

5.1 Gemäß § 20 Abs. 3 GemO wird den im Gemeinderat vertretenen Frakti-
onen das Recht eingeräumt, ihre Auffassung zu Angelegenheiten der 
Gemeinde darzulegen. Für diese Veröffentlichungen steht die Rubrik 
„Aus den Gemeinderatsfraktionen“ zur Verfügung. Zulässig sind nur 

dürfen Bilder aus dem Internet ohne Zustimmung des Rechteinhabers 
nicht heruntergeladen und für die Berichte verwendet werden. Die 
Zahl der veröffentlichten Bilder ist auf ein vernünftiges Maß zu 
beschränken. Auf die Veröffentlichung von Bildern besteht kein An-
spruch. 

3.8 Alle Beiträge sind mit dem Namen oder einem Kürzel des Ver-
fassers oder des sonst Verantwortlichen zu versehen. 

3.9 Beiträge müssen einen örtlichen Bezug zur Gemeinde Nordheim ha-
ben. Sie sind kurz zu fassen und haben sich auf das Notwendige zu 
beschränken. 

3.10 Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Veröffentlichung. Ein Abdruck 
von Beiträgen kann, auch wenn diese den vorliegenden Richtlinien 
entsprechen, nur erfolgen, soweit der übliche Umfang des 
redaktionellen Teils dies zulässt. Der amtliche Teil hat in jedem Fall 
Vorrang. 

4. Redaktionelle Bearbeitung 

Beiträge, die gegen das Redaktionsstatut verstoßen oder deren Länge 
oder Qualität eine Veröffentlichung nicht zulässt (zum Beispiel 
Rechtschreibung) können, wenn nötig, redaktionell bearbeitet, gekürzt 
oder nicht zur Veröffentlichung freigegeben werden. In Zweifelsfällen 
entscheidet der Bürgermeister. 
 

5. Aus den Fraktionen des Gemeinderats 

5.1 Gemäß § 20 Abs. 3 GemO wird den im Gemeinderat vertretenen Frak-
tionen das Recht eingeräumt, ihre Auffassung zu Angelegenheiten der 
Gemeinde darzulegen. Für diese Veröffentlichungen steht die Rubrik 
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Themen mit spezifischem Bezug zu örtlichen Angelegenheiten der Ge-
meinde und ihren Aufgaben.  

5.2 Jede Fraktion hat die Möglichkeit, einmal im Monat in der Gesamtaus-
gabe einen Beitrag zu veröffentlichen (keine Übertragbarkeit). 

5.3 Für den Inhalt der Beiträge sind die jeweiligen Fraktionen selbst verant-
wortlich. Der Name und die Fraktion des Verfassers sind anzugeben. 

5.4 Um die Chancengleichheit bei Wahlen und die Neutralität der Ge-
meinde während der Vorwahlzeit zu gewährleisten, erscheint die 
Rubrik „Aus den Gemeinderatsfraktionen“ innerhalb drei Monaten vor 
Wahlen nicht. Wahlen im Sinne des § 20 III 3 GemO sind Kommunal-, 
Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, gleichgestellt sind Volksent-
scheide. 
 

6. Politische Parteien und Wählervereinigungen 

6.1 Veröffentlichungsberechtigt sind zugelassene politische Parteien und 
Wählervereinigungen, die auf örtlicher Ebene organisiert sind (Ortsver-
bände). Der Ortsverband muss seinen Sitz in der Gemeinde haben. Aus-
wärtige Ortsvereine sind dann veröffentlichungsberechtigt, wenn die 
Parteigliederung im Namen darauf hinweist, dass sie auch die hiesige 
Gemeinde umfasst – etwa durch den Zusatz „und Umgebung“. 

Diese Voraussetzungen sind auf Verlangen durch Vorlage von Satzung, 
Statuten o.ä. nachzuweisen. 
 
 
 
 

„Aus den Gemeinderatsfraktionen“ zur Verfügung. Zulässig sind nur 
Themen mit spezifischem Bezug zu örtlichen Angelegenheiten der Ge-
meinde und ihren Aufgaben. 

5.2 Jede Fraktion hat die Möglichkeit, einmal im Monat in der 
Vollverteilung  einen Beitrag zu veröffentlichen (keine Über-
tragbarkeit). 

5.3 Für den Inhalt der Beiträge sind die jeweiligen Fraktionen selbst 
verantwortlich. Der Name und die Fraktion des Verfassers sind an-
zugeben. 

5.4 Um die Chancengleichheit bei Wahlen und die Neutralität der Ge-
meinde während der Vorwahlzeit zu gewährleisten, erscheint die Ru-
brik „Aus den Gemeinderatsfraktionen“ innerhalb drei Monaten vor 
Wahlen nicht. Wahlen im Sinne des § 20 III 3 GemO sind Kommunal-, 
Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, gleichgestellt sind Volks-
entscheide. 
 

6. Politische Parteien und Wählervereinigungen 

6.1 Veröffentlichungsberechtigt sind zugelassene politische Parteien und 
Wählervereinigungen, die auf örtlicher Ebene organisiert sind 
(Ortsverbände). Der Ortsverband muss seinen Sitz in der Gemeinde 
haben. Auswärtige Ortsvereine sind dann veröffentlichungsberechtigt, 
wenn die Parteigliederung im Namen darauf hinweist, dass sie auch 
die hiesige Gemeinde umfasst – etwa durch den Zusatz „und Umge-
bung“.  

Diese Voraussetzungen sind auf Verlangen durch Vorlage von Satzung, 
Statuten o.ä. nachzuweisen. 
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6.2 Zulässig sind: 

a)einmalige Veröffentlichung von personellen Veränderungen bei den 
örtlichen Funktionsträgern, 
b) kurze Berichte über Ehrungen Ortsansässiger, 
c) Veranstaltungshinweise maximal zweimal und nur dann, wenn die 
Veranstaltung in Nordheim oder Nordhausen bzw. auf Kreisverbands- 
oder Wahlkreisebene stattfindet oder von den Veröffentlichungsbe-
rechtigten organisiert wird. 
Zugelassen ist pro Ausgabe maximal 1 Bild. 

6.3 Öffnungszeiten bzw. entsprechende Infos zu den Bürgerbüros werden 
maximal alle 4 Wochen veröffentlicht. 

6.4 In der letzten Woche vor einer Wahl erfolgen keine Veröffentlichungen 
(auch keine Anzeigen und Flyer) von Parteien und politischen Wähler-
vereinigungen. 

 

7. Bürgerentscheide 

7.1 Hat der Gemeinderat einen Bürgerentscheid beschlossen oder die Zu-
lässigkeit eines Bürgerbegehrens festgestellt, können Beiträge im nicht-
amtlichen Teil nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen veröffent-
licht werden. 

7.2 Unbeschadet der Regelung zu Ziffer 3 stehen den im Gemeinderat ver-
tretenen Parteien und Wählervereinigungen je 2 Seiten pro Bürgerent-
scheid/Bürgerbegehren zur Verfügung. Dieses Kontingent kann auf 
mehrere Ausgaben des Mitteilungsblattes verteilt werden. 

6.2 Zulässig sind: 

a) einmalige Veröffentlichung von personellen Veränder-
ungen bei den örtlichen Funktionsträgern, 

b) kurze Berichte über Ehrungen Ortsansässiger, 

c) Veranstaltungshinweise maximal zweimal und nur dann, wenn die 
Veranstaltung in Nordheim oder Nordhausen bzw. auf Kreis-
verbands- oder Wahlkreisebene stattfindet oder von den Veröffen-
tlichungsberechtigten organisiert wird. 

Zugelassen ist pro Ausgabe maximal 1 Bild. 

6.3 Öffnungszeiten bzw. entsprechende Infos zu den Bürgerbüros 
werden maximal alle 4 Wochen veröffentlicht. 

6.4 In der letzten Woche vor einer Wahl erfolgen keine Veröffen-
tlichungen (auch keine Anzeigen und Flyer) von Parteien und 
politischen Wählervereinigungen. 

 

7. Bürgerentscheide 

7.1 Hat der Gemeinderat einen Bürgerentscheid beschlossen oder die 
Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens festgestellt, können Beiträge im 
nichtamtlichen Teil nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
veröffentlicht werden. 

7.2 Unbeschadet der Regelung zu Ziffer 3 stehen den im Gemeinderat ver-
tretenen Parteien und Wählervereinigungen je 2 Seiten pro Bür-
gerentscheid/Bürgerbegehren zur Verfügung. Dieses Kontingent kann 
auf mehrere Ausgaben des Mitteilungsblattes verteilt werden. 



- 7 - 
 

7.3 Bei einem Bürgerbegehren (§ 21 Abs. 3 Gemeindeordnung) steht das-
selbe Recht auch der Initiative zu, die die Durchführung des Bürgerbe-
gehrens veranlasst hat. Über die Zulassung einer evtl. Gegeninitiative 
entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall. 

7.4 Für den Inhalt gilt Ziffer 3 entsprechend. 

7.5 Die Grundsätze über den zulässigen Inhalt sind auch bei entgeltlichen 
Anzeigen zu beachten. 
 

8. Kirchen, Vereine und sonstige Organisationen sowie Jahrgänge 

8.1 Veröffentlichungen im Amtsblatt können die eigene Öffentlichkeitsar-
beit nicht ersetzen. Zulässig sind nur folgende Veröffentlichungen: 

a) Ankündigungen und Berichte 

b) kurze Informationen zu allgemein interessierenden Themen der Ver-
einsarbeit 

c) Ankündigung von Jahrgangsveranstaltungen 

8.2 Die Veröffentlichung von Ankündigungen ist auf maximal zwei Ausga-
ben pro Ankündigung begrenzt. 

8.3 Sollen örtliche Veranstaltungen in Form eines Plakates im Amtsblatt be-
worben werden, ist dieses der Redaktion als PDF-Datei per E-Mail zuzu-
senden. Die Veröffentlichung erfolgt zwei Wochen vor der Veranstal-
tung auf Seite 3 (kann ggf. abweichen) und eine Woche vorher auf Seite 
1. 

8.4 Für die Veröffentlichung von Bildern berechnet der Verlag 15 € pro Bild. 

7.3 Bei einem Bürgerbegehren (§ 21 Abs. 3 Gemeindeordnung) steht das-
selbe Recht auch der Initiative zu, die die Durchführung des Bürger-
begehrens veranlasst hat. Über die Zulassung einer evtl. Gegeninitia-
tive entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall. 

7.4 Für den Inhalt gilt Ziffer 3 entsprechend. 

7.5 Die Grundsätze über den zulässigen Inhalt sind auch bei entgelt-
lichen Anzeigen zu beachten. 

 

8. Kirchen, Vereine und sonstige Organisationen sowie Jahrgänge 

8.1 Veröffentlichungen im Amtsblatt können die eigene Öffentlich-
keitsarbeit nicht ersetzen. Zulässig sind nur folgende Veröffen-
tlichungen: 

a) Ankündigungen und Berichte 

b) kurze Informationen zu allgemein interessierenden Themen der Ver-
einsarbeit 

c) Ankündigung von Jahrgangsveranstaltungen 

8.2 Die Veröffentlichung von Ankündigungen ist auf maximal 
zwei Ausgaben pro Ankündigung begrenzt. 

8.3 Sollen örtliche Veranstaltungen in Form eines Plakates im Amtsblatt 
beworben werden, ist dieses der Redaktion als PDF-Datei per E-Mail 
zuzusenden. Die Veröffentlichung erfolgt zwei Wochen vor der Veran-
staltung auf Seite 3 (kann ggf. abweichen) und eine Woche vorher auf 
Seite 1. 

8.4 Für die Veröffentlichung von Bildern berechnet der Verlag 15 € pro Bild. 
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8.5 Über die Veröffentlichung von auswärtigen Veranstaltungen entschei-
det der Bürgermeister. 
 

9. Geltungsumfang 

Diese Vorschriften über den zulässigen Inhalt des redaktionellen Teils 
dürfen nicht über den Anzeigenteil oder über Einlagen in das Amtsblatt 
umgangen werden. 
 

10. Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt in Kraft. Gleichzeitig treten frühere Richtlinien außer Kraft. 
 

Nordheim, den 24. März 2017 

 
 
 
gez.  
Schiek 
Bürgermeister 

8.5 Über die Veröffentlichung von auswärtigen Veranstal-
tungen entscheidet der Bürgermeister. 

 

9. Geltungsumfang 

Diese Vorschriften über den zulässigen Inhalt des redaktionellen Teils 
dürfen nicht über den Anzeigenteil oder über Einlagen in das 
Amtsblatt umgangen werden. 

 

10. Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig treten frühere Richtlinien außer 
Kraft. 

 

Nordheim, den xx.Januar 2022 
 
 
 
 
Schiek 
Bürgermeister 
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Gemeinde Nordheim 
Landkreis Heilbronn 

 
 

REDAKTIONSSTATUT 
FÜR DAS AMTSBLATT DER GEMEINDE NORDHEIM 

 
1. Amtsblatt 

1.1 Die Gemeinde gibt ein eigenes Amtsblatt heraus. Es führt den Titel 

Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Nordheim mit Ortsteil Nordhausen. 
 

1.2 Das Amtsblatt ist ein Veröffentlichungsorgan der Gemeinde und dient im Übrigen der 
Kommunikation zwischen Gemeindeverwaltung und Bürgern. Es ist nicht Teil der 
Meinungspresse. Diesem besonderen Charakter des Amtsblattes ist bei allen 
Veröffentlichungen Rechnung zu tragen, auch im Anzeigenteil. 

1.3 Das Amtsblatt erscheint wöchentlich und in einer Häufigkeit, die zwischen dem Verlag 
und der Gemeindeverwaltung abzusprechen, ist als Vollverteilung für alle Haushalte. 
Die genauen Termine für die Vollverteilungen werden in Absprache zwischen der 
Gemeindeverwaltung und dem Verlag vereinbart. 

1.4 Das Amtsblatt besteht aus einem amtlichen Teil und einem nichtamtlichen Teil, die 
zusammen den redaktionellen Teil bilden, sowie aus einem Anzeigenteil. Verantwortlich 
im Sinne des Presserechts für den redaktionellen Teil ist der Bürgermeister oder 
dessen Vertreter im Amt, für den Anzeigenteil der Verlag. Unbeschadet dieser 
presserechtlichen Verantwortung ist für Veröffentlichungen im nichtamtlichen und im 
Anzeigenteil der jeweilige Verfasser oder Inserent bzw. die Organisation verantwortlich, 
in deren Namen die Veröffentlichung erfolgt. Der redaktionelle Teil und der Anzeigenteil 
sind im Amtsblatt zu trennen. Über Anzeigen im redaktionellen Teil entscheidet der 
Bürgermeister. 

 
2. Inhalt 

2.1 Im Amtsblatt können nach Maßgabe dieser Richtlinien veröffentlicht werden: 

a) Amtliche Bekanntmachungen, Satzungen und Ausschreibungen der Gemeinde, 

b) sonstige Verlautbarungen oder Mitteilungen der Gemeinde, ihrer Organe, 
Einrichtungen und Behörden sowie sonstiger Stellen und öffentlich-rechtlicher 
Verbände, 

c) Beiträge von politischen Parteien, Wählervereinigungen und Fraktionen, 

d) Ankündigungen und Berichte von örtlichen Kirchen und Religionsgemeinschaften, 
von örtlichen Vereinen und sonstigen örtlichen Organisationen mit nicht 
erwerbswirtschaftlicher Zielsetzung, 

e) Beiträge aus Anlass von Bürgerbegehren 

f) Anzeigen 

2.2 Eine Veröffentlichung von Leserbriefen oder von sonstigen Äußerungen einzelner 
Personen erfolgt nicht, auch nicht in Form von Anzeigen gegen Entgelt. 

2.3 Die Reihenfolge des Abdrucks bestimmt der Bürgermeister. 
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3. Allgemeine Grundsätze 

3.1 "Ankündigungen" im Sinne dieser Richtlinien sind Hinweise auf künftige 
Veranstaltungen oder Ereignisse. "Berichte" sind gedrängte Zusammenfassungen von 
Inhalt und/oder Verlauf stattgefundener Veranstaltungen oder Ereignisse. "Beiträge" 
sind Ankündigungen, Berichte und sonstige redaktionelle Texte. 

3.2 Beiträge müssen knapp und sachlich gefasst sein und dürfen keine Angriffe auf Dritte 
enthalten. 

3.3 Alle Beiträge für das Amtsblatt und die Homepage der Gemeinde Nordheim sind mit 
dem Redaktionssystem zu erfassen oder per E-Mail als docx.Datei oder als 
Schriftstück bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. 

3.4 Redaktionsschluss ist in der Regel Dienstag, 10.00 Uhr. In Wochen mit Feiertagen 
verschiebt sich der Redaktionsschluss auf den vorausgehenden Werktag. Beiträge, die 
später eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. 

3.5 Beiträge im nichtamtlichen Teil dürfen grundsätzlich 1.300 Zeichen pro Ausgabe nicht 
überschreiten. 

3.6 Alle Seiten im Amtsblatt erscheinen in Farbdruck. 

3.7 Sollen Bilder veröffentlicht werden, dann sind die Rechte Dritter zu beachten 
(Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht u. ä.). Insbesondere dürfen Bilder aus dem Internet 
ohne Zustimmung des Rechteinhabers nicht heruntergeladen und für die Berichte 
verwendet werden. Die Zahl der veröffentlichten Bilder ist auf ein vernünftiges Maß zu 
beschränken. Auf die Veröffentlichung von Bildern besteht kein Anspruch. 

3.8 Alle Beiträge sind mit dem Namen oder einem Kürzel des Verfassers oder des sonst 
Verantwortlichen zu versehen. 

3.9 Beiträge müssen einen örtlichen Bezug zur Gemeinde Nordheim haben. Sie sind kurz 
zu fassen und haben sich auf das Notwendige zu beschränken. 

3.10 Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Veröffentlichung. Ein Abdruck von Beiträgen 
kann, auch wenn diese den vorliegenden Richtlinien entsprechen, nur erfolgen, soweit 
der übliche Umfang des redaktionellen Teils dies zulässt. Der amtliche Teil hat in jedem 
Fall Vorrang. 

 
4. Redaktionelle Bearbeitung 

Beiträge, die gegen das Redaktionsstatut verstoßen oder deren Länge oder Qualität 
eine Veröffentlichung nicht zulässt (zum Beispiel Rechtschreibung) können, wenn nötig, 
redaktionell bearbeitet, gekürzt oder nicht zur Veröffentlichung freigegeben werden. In 
Zweifelsfällen entscheidet der Bürgermeister. 

 

5. Aus den Fraktionen des Gemeinderats 

5.1 Gemäß § 20 Abs. 3 GemO wird den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen das Recht 
eingeräumt, ihre Auffassung zu Angelegenheiten der Gemeinde darzulegen. Für diese 
Veröffentlichungen steht die Rubrik „Aus den Gemeinderatsfraktionen“ zur Verfügung. 
Zulässig sind nur Themen mit spezifischem Bezug zu örtlichen Angelegenheiten der 
Gemeinde und ihren Aufgaben. 
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5.2 Jede Fraktion hat die Möglichkeit, einmal im Monat in der Vollverteilung einen 
Beitrag zu veröffentlichen (keine Übertragbarkeit). 

5.3 Für den Inhalt der Beiträge sind die jeweiligen Fraktionen selbst verantwortlich. Der 
Name und die Fraktion des Verfassers sind anzugeben. 

5.4 Um die Chancengleichheit bei Wahlen und die Neutralität der Gemeinde während der 
Vorwahlzeit zu gewährleisten, erscheint die Rubrik „Aus den Gemeinderatsfraktionen“ 
innerhalb drei Monaten vor Wahlen nicht. Wahlen im Sinne des § 20 III 3 GemO sind 
Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, gleichgestellt sind 
Volksentscheide. 

 
6. Politische Parteien und Wählervereinigungen 

6.1 Veröffentlichungsberechtigt sind zugelassene politische Parteien und 
Wählervereinigungen, die auf örtlicher Ebene organisiert sind (Ortsverbände). Der 
Ortsverband muss seinen Sitz in der Gemeinde haben. Auswärtige Ortsvereine sind 
dann veröffentlichungsberechtigt, wenn die Parteigliederung im Namen darauf hinweist, 
dass sie auch die hiesige Gemeinde umfasst – etwa durch den Zusatz „und 
Umgebung“. Diese Voraussetzungen sind auf Verlangen durch Vorlage von Satzung, 
Statuten o.ä. nachzuweisen. 

6.2 Zulässig sind: 
a) einmalige Veröffentlichung von personellen Veränderungen bei den örtlichen 
Funktionsträgern, 
b) kurze Berichte über Ehrungen Ortsansässiger, 
c) Veranstaltungshinweise maximal zweimal und nur dann, wenn die Veranstaltung in 
Nordheim oder Nordhausen bzw. auf Kreisverbands- oder Wahlkreisebene stattfindet 
oder von den Veröffentlichungsberechtigten organisiert wird. 
Zugelassen ist pro Ausgabe maximal 1 Bild. 

6.3 Öffnungszeiten bzw. entsprechende Infos zu den Bürgerbüros werden maximal alle 4 
Wochen veröffentlicht. 

6.4 In der letzten Woche vor einer Wahl erfolgen keine Veröffentlichungen (auch keine 
Anzeigen und Flyer) von Parteien und politischen Wählervereinigungen. 

 

7. Bürgerentscheide 

7.1 Hat der Gemeinderat einen Bürgerentscheid beschlossen oder die Zulässigkeit eines 
Bürgerbegehrens festgestellt, können Beiträge im nichtamtlichen Teil nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen veröffentlicht werden. 

7.2 Unbeschadet der Regelung zu Ziffer 3 stehen den im Gemeinderat vertretenen Parteien 
und Wählervereinigungen je 2 Seiten pro Bürgerentscheid/Bürgerbegehren zur 
Verfügung. Dieses Kontingent kann auf mehrere Ausgaben des Mitteilungsblattes 
verteilt werden. 

7.3 Bei einem Bürgerbegehren (§ 21 Abs. 3 Gemeindeordnung) steht dasselbe Recht auch 
der Initiative zu, die die Durchführung des Bürgerbegehrens veranlasst hat. Über die 
Zulassung einer evtl. Gegeninitiative entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall. 

7.4 Für den Inhalt gilt Ziffer 3 entsprechend. 
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7.5 Die Grundsätze über den zulässigen Inhalt sind auch bei entgeltlichen Anzeigen zu 
beachten. 

 
8. Kirchen, Vereine und sonstige Organisationen sowie Jahrgänge 

8.1 Veröffentlichungen im Amtsblatt können die eigene Öffentlichkeitsarbeit nicht ersetzen. 
Zulässig sind nur folgende Veröffentlichungen: 

a) Ankündigungen und Berichte 

b) kurze Informationen zu allgemein interessierenden Themen der Vereinsarbeit 

c) Ankündigung von Jahrgangsveranstaltungen 

8.2 Die Veröffentlichung von Ankündigungen ist auf maximal zwei Ausgaben pro 
Ankündigung begrenzt. 

8.3 Sollen örtliche Veranstaltungen in Form eines Plakates im Amtsblatt beworben werden, 
ist dieses der Redaktion als PDF-Datei per E-Mail zuzusenden. Die Veröffentlichung 
erfolgt zwei Wochen vor der Veranstaltung auf Seite 3 (kann ggf. abweichen) und eine 
Woche vorher auf Seite 1. 

8.4 Für die Veröffentlichung von Bildern berechnet der Verlag 15 € pro Bild. 

8.5 Über die Veröffentlichung von auswärtigen Veranstaltungen entscheidet der 
Bürgermeister. 

 

9. Geltungsumfang 

Diese Vorschriften über den zulässigen Inhalt des redaktionellen Teils dürfen nicht über 
den Anzeigenteil oder über Einlagen in das Amtsblatt umgangen werden. 

 
10. Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. 
Gleichzeitig treten frühere Richtlinien außer Kraft. 

 
Nordheim, den 1. Januar 2022 

 
 
 

Schiek 
Bürgermeister 
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